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Regeln für  
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Fenster, Oberlichter, 
lichtdurchlässige Wände 

ASR A1.6 

 

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den Stand der Technik, 
Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnisse für das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten wieder. 

Sie werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten ermittelt bzw. angepasst und vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt 
gemacht. 

Diese ASR A1.6 konkretisiert im Rahmen des Anwendungsbereichs die 
Anforderungen der Verordnung über Arbeitsstätten. Bei Einhaltung der Technischen 
Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden 
Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere 
Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen 
Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreichen.  
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1 Zielstellung 

Diese ASR konkretisiert die Anforderungen an das Einrichten und Betreiben von 
Fenstern, Oberlichtern und lichtdurchlässigen Wänden in § 3a Abs. 1 sowie insbe-
sondere in den Punkten 1.5 Abs. 3 und 1.6 des Anhanges der Arbeitsstättenverord-
nung.  

2 Anwendungsbereich 

Diese ASR gilt für das Einrichten und das Betreiben von Fenstern, Oberlichtern und 
lichtdurchlässigen Wänden in Arbeitsstätten.  

Hinweis:  
Für die barrierefreie Gestaltung der Fenster, Oberlichter und lichtdurchlässigen 
Wände gilt die ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“, Anhang 
A1.6: Ergänzende Anforderungen zur ASR A1.6 „Fenster, Oberlichter, 
lichtdurchlässige Wände“. 

3 Begriffsbestimmungen  

3.1 Fenster sind Bauteile zur natürlichen Beleuchtung. Hierzu zählen auch 
Schaufenster. Darüber hinaus können sie sowohl der Sichtverbindung nach außen 
als auch der Lüftung dienen.  

Beispiele für Bauarten von Fenstern siehe Abbildung 1. 
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Abb. 1: Bauarten von Fenstern 


